
 

GEMEINDE KÖNIGSMOOS 
Landkre is  Neuburg-Schrobenhausen  

 

BEKANNTMACHUNG 
 
 
Erlass einer Einbeziehungssatzung Nr. 28 „Grimolzhausener Str. II“ 

der Gemeinde Königsmoos gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB 
Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB) und 

Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) 
 
Der Gemeinderat Königsmoos hat in der Sitzung am 02.12.2024 den 
Aufstellungsbeschluss zum Erlass einer Einbeziehungssatzung Nr. 28 
„Grimolzhausener Str. II“ gefasst. 
Danach soll die Flur-Nr. 855/1 Gemarkung Sandizell, gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 
BauGB in den Innenbereich einbezogen werden.  
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 02.12.2024 zudem den Entwurf der 
Einbeziehungssatzung Nr. 28 „Grimolzhausener Str. II“ mit Begründung in der 
Fassung vom 02.12.2024 gebilligt (Entwurf Goldbrunner Ingenieure GmbH, 
Gaimersheim) und die Verwaltung mit der Durchführung der Behörden- und 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB beauftragt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Entwurf Einbeziehungssatzung in der Fassung vom 02.12.2024 liegt 
einschließlich Begründung in der Zeit vom  
 

13. Januar 2025 bis einschließlich 14. Februar 2025 
 
während der Dienststunden (Montag-Donnerstag von 08.00 - 12.00 Uhr, Freitag von   
08:00 - 12:30 Uhr und Donnerstag von 13.00 - 18.30 Uhr)  im Rathaus der Gemeinde 
Königsmoos, Neuburger Str. 10, 86669 Königsmoos, Zimmer-Nr. OG 04, zur 
allgemeinen Einsichtnahme öffentlich aus.  
 



Während dieser Zeit kann sich jedermann über die Ziele und Zwecke der Planung 
informieren und gegebenenfalls sowohl schriftlich als auch zur Niederschrift 
Anregungen vorbringen. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über die Bauleitplanung unberücksichtigt bleiben. Ein 
Aushang erfolgt an der Amtstafel beim Rathaus in Stengelheim. Informationen zum 
Datenschutz können dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im 
Bauleitplanverfahren“, das ebenfalls öffentlich ausliegt, entnommen werden. 
 
Die Planung ist über das Internet unter folgender Adresse abrufbar: 
www.koenigsmoos.de – Leben – Bauen und Wohnen – Aktuelle 
Bebauungsplananhörungen – Einbeziehungssatzung 28 Grimolzhausener Str. II 
unter folgender Adresse veröffentlicht. 
 
www.koenigsmoos.de/bebauungsplaene/aktuellebebauungsplananhoerung/ 
 
 
Zusätzlich sind die eingestellten Informationen zu den Bauleitplanverfahren in einem 
zentralen Portal des Landes unter der Internetadresse  
 
https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungsportal/       zugänglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datenschutz: 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 
1 Buchstabe e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre 
Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls 
öffentlich ausliegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEMEINDE KÖNIGSMOOS 
Königsmoos, den 10.01.2025 
 

 
 
Seißler, 1. Bürgermeister 

ausgehängt am    10.01.2025 
abgenommen am 17.02.2025 
 
 
 
 
Unterschrift 



 
 
 
 


